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Aktuell 29

Verordnung über die Ausbildungsdienste geändert
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gr. Die Verordnung über die
Ausbildungsdienste regelt die
Grundausbildungsdienste und
die Fortbildungsdienste der
Truppe. Im weitern werden dar-
in alle Ausbildungsdienste im

Befehlsgebung
Problemerfassung, zum
Beispiel bei einem schwa-
chen Küchenchef
Problembewältigung so-
wie Persönlichkeitstrai-
ning
Problemlösung / Krisen-
management
Zusammenarbeit mit dem
Kader
Controlling in seinem
Fachbereich
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Administrative Arbeiten in der
Personal-KontrollfLihrung wer-
den vollumfänglich vom Rech-
nungsflihrer erledigt. Darunter
fällt insbesondere die Bearbei-
tung der Korpskontrolle (PISA),
die Kontrollführung über anre-
chenbare/nicht anrechenbare
Diensttage und Urlauberkon-
trolle.

Zudem soll der künftige Fourier
in der Lage sein, die Angehöri-
gen der Armee im Bereich des

Sozialdienstes umfassend zu
beraten.

einzelnen festgelegt, die vom
Rekruten bis zum höheren
Stabsoffizier zu leisten sind.

Betroffen von der Änderung
sind rund 8000 Offiziere (Ärzte,
Stabssekretäre, Offiziere des

Militäreisenbahndienstes, Feld-
telegrafenoffiziere usw.), sowie
Technische Unteroffiziere der
Jahrgänge 1963 und jünger. Für
diese Armeeangehörigen war
die Grundausbildung (Unterof-
fiziersschule, Offiziersschule,
Abverdienen) zum Teil wesent-
lieh kürzer als bei anderen
Funktionen gleichen Grades.

Schweizer im Irak

bb. Die Schweiz stellt der UNO-
Spezialkommission für den Irak
(UNSCOM) einen Chemie-
Experten ab Mitte März 1996
für die Dauer von dreieinhalb
Monaten zur Verfügung. Mit
diesem Einsatz leistet die
Schweiz einen weiteren konkre-
ten Beitrag im Rahmen der Frie-
densförderung.
Mit der Entsendung eines Che-
miespezialisten kommt die
Schweiz dem Ersuchen des Vor-
sitzenden der Kommission. Bot-
schafter Ekéus. um Unterstüt-
zung des UNSCOM-Verifikati-
onszentrums in Bagdad nach.

Bei der übergangsrechtlichen
Berechnung der Gesamtdienst-
leistungspflicht wird für sie

nachträglich die normale, nicht
verkürzte Ausbildungsdauer
berücksichtigt. Diese Offiziere
und Technische Unteroffiziere
werden in den nächsten Wochen
schriftlich über ihre Dienstlei-
stungspflicht in der Armee '95
orientiert.

Mit einer weiteren Änderung
wird neu der höhere Unteroffi-
ziersgrad eines Stabsadjutanten
eingeführt und die entsprechen-
de Ausbildung geregelt.

Schliesslich besteht inskünftig
neu die Möglichkeit, in Ausnah-
mefällen den Praktischen
Dienst, das bisherige Abverdie-
nen, in anderen Grundausbil-
dungsdiensten (z.B. Feldweibel-
schule) zu leisten.

Verteidigungsattachés

at. Der Bundesrat hat das Dispo-
sitiv der Schweizerischen Ver-
teidigungsattachés im Ausland
teilweise neu organisiert. Der
Posten in New Delhi wird auf-
gelöst, in Brüssel und Kiew
werden zwei neue eröffnet.

Gegenwärtig sind 19 Offiziere
und zwei Unteroffiziere an 13

Botschaften für 53 Länder
zuständig. Als Teil einer diplo-
matischen Mission verfolgt der
Verteidigungsattaché vor allem
die sicherheitspolitische Lage in
den Akkreditierungsländern.
Sie durchlaufen heute ein neu-
geschaffenes achtmonatiges
Ausbildungsprogramm.
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